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 Veröffentlicht am 08.03.2001

Norm

ABGB §1163

AngG §39

EO 354

EO §367

Rechtssatz

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses in natura. Kommt der ehemalige Dienstgeber

trotz rechtskräftiger Verurteilung der Verp9ichtung zur Ausstellung des Dienstzeugnisses in der ihm aufgetragenen

Form nicht freiwillig nach, ist das Urteil gemäß § 354 EO zu vollstrecken. Das klagsstattgebende Urteil kann hier

ausnahmsweise nicht gemäß § 367 EO die Abgabe der Willenserklärung ersetzen, weil seine Vorlage geeignet wäre, die

Erlangung eines neuen Dienstposten zu erschweren.
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